
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 RpflG Begriff
 RpflG - Rechtspflegergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

§ 1.

Rechtsp*eger sind Gerichtsbeamte, denen als Organen des Bundes auf Grund der Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes die Besorgung von Geschäften der Gerichtsbarkeit übertragen ist.
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